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• Den Geistlichen sollen von den Erben 12 
versiegelte Beutel ausgehändigt werden, die das 
Geld zur Erhaltung von Schulen, Kirchen und 
armen Leuten verwenden sollen 
 

• Den Lehrern an der Poetenschule setzt sie 500 fl 
aus. Dieses Geld ist vom Land ob der Enns zu 
verwalten und die Zinsen diesen Lehrern 
auszuzahlen 
 

• Als Universalerben benennt sie ihre Söhne Rudolf 
und Georg Ehrenreich sowie ihren Enkel Dietmar 
Schifer. 
 

• Noch vor Abrechnung des Erbteils erhalten Georg 
Ehrenreich 10.000 fl, Rudolf 10.000 fl, die 
Vormundschaft Lichtenau 12.000 fl, die 
Verlassenschaft des Alexander Schifer 12.000 fl, 
ihr Schwiegersohn Christof Ernst von 
Schallenberg 9.000 fl. Davon sind den Töchtern 
der Herren Alexander und Sigmund, nämlich Eva 
Elisabeth, Katharina Maximiliana, Anna Sophia, 
Anna Elisabeth von Sprinzenstein und Maria 
Martha je 2.000 fl auszubezahlen. Die 
verbleibende Summe ist unter ist unter Georg 
Ehrenreich, Rudolf und Dietmar gleichmäßig zu 
verteilen, womit ihre Erbansprüche abgegolten 
sind. 
 

• Was ihre Kinder bei ihr an Schulden haben, soll 
vom obgenannten Erbteil abgezogen werden. 
Dazu gehören die 10.000 fl, die bei Georg 
Ehrenreich auf Freiling angelegt sind, womit 
diesem der Kaufpreis für die Herrschaft Freiling 
geschenkt wird. Bisher hat sie ihm nur die 
Zinszahlung erlassen, nicht aber das Kapital, wie 
er schon behauptet hat. Sollte er diese Tatsache 
nach ihrem Tod bestreiten, reduziert sie seinen 
Erbteil auf 2.000 fl, während der Rest seines 
Anteils auf die anderen Erben verteilt wird. 
Ansonsten erhält er nur die Nutznießung seines 
Erbteils; das Kapital soll an seinen Sohn Georg 
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